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Wer hat offene ^5ehrstessen zu besetzen

Etwa 20 junge katholische Lehrkräfte haben
unterzeichnetes Sekretariat ersucht, ihnen tunlichst
bald eine geeignete Lehr stell e zu verschaffen. Viele
davon würden sich auch mit einer Stellvertre-
tung, event, mit Bureauarbeit begnügen; wenn
sie nur ausreichende Beschäftigung finden.

Wer in der Lage ist, diesen stellenlosen jungen
Leuten entsprechende Arbeitsgelegenheit zu verschaffen,

wende sich unverzüglich an das Sekretariat des
Schweiz, kath. Schulvereins, Villenstraße 14,
Luzern.

Meßfonds für die „Sch.-Sch".
(Postcheckrechnung: VII izs», Luzern.)

Bis zum 22. Mai sind weiter folgende Gaben
eingegangen und werden herzlich verdankt:
Ungenannt, Luzern Fr. 5.-- und Fr. 2.50, H.
P.. Lhr., Mels, Fr. 5.-.

Christenlehrmandat von 1672 und 1675.
Schultheiß u. Rath zue Solothurn.

Unsern günstigen Grueß bevor!

Lieber Vogt!
Seitenweilen an der Kinderlehrt gebüh-

rende Unterweisung der Jugendt nit allein
Gottes Ehre, sondern auch das Heyl und
die Seeligkeit jedes christenkatholischen Men-
schen, also mehr als an allen anderen Sa-
chen, gelegen, wir aber unserem hievorigen
Befelch und oftmahliger Erinnerung zuwider
mit hertzempfindlichen Bedauern vernein-
men müeßen, daß solche bereits geraumer
Zeit an verschiedenen Endt und Orthen auf
unser Botmeßigkeit auf dem Land schlecht-
lich gehalten und beobachtet werde, und
dann auß Befelch der Geistlichkeit die er-
forderliche Anstalt bei den Pfarrherren all-
bereit gemacht, daß gemelte Kinderlehr fyro-

Schultheiß u. Rath zue Solothurn.
Unsern günstigen Grues bevor!

Lieber Vogt!
Wir haben mit sonderbarem Müßfallen

vernemen müeßen, wie daß hin und wider
in Underweisung der Kinderen in christlich-
katholischer Lehr ein sonders merckliche Fahr-
läsigkeit erspürt werde, worbey die Religion
nit allein nicht vermehrt, sondern dardurch
geschwächt wurde, als befehlen wir Dir
hiemit alles Ernstes, daß Du den Pfarr-
Herren Deiner Verwaltung zuesprechen thuest,
daß sie hierinnen ihre gegen den Allerhöch-
sien höchst verantwortliche Ambtspflicht an-

hin zur gewüßen Zeit und Stunden ge-
flißentlich gehalten werden solle, als gesinnen
wir ernstmeinend hiemit an Dich, daß Du
Deinen Amptsangehörigen die angelegent-
liche Vorsorg thuen und verschaffen sollest,
daß bey Erwartung unser hohen Straf und
Ungnad ein jeder Hausvater seine Kinder,
Söhn und Döchtern, wie auch Knecht und
Mögt zue denen Stunden und Tagen, so

der Pfarrherr verkünden wird, ordentlich
und fleißig in die Kinderlehr schickhen und
Du den Pfarrherren hierzu deine amptliche
Hilf und Hand reichen, die gute Aufsicht
tragen und die sehlbaren und ungehorsamen,
so oft es zue Verschulden kommbt ohne alles
Bedenkhen und Ansechung der Persohn in
billiche, wohlverdiente Straf ziechen sollest,
dann diß ist nnser gäntzlicher Will.

(Aktum, d. 29. Jenner 1972).

gelegentlich in Acht zichen, kein Sonntag
noch Feyrtag lassen Vorbeygehen, daß sie

nit zue bestimmter Zeit die Kinder zuesam-
menberuefen und selbe mit recht erforder-
lichen Underweisung alles Fleißes versehen,
und im Fall die Schuld des eint oder an-
deren Außbleibens auf die Hausväter oder
Müeter fallen thäte, zuo welchem End der
Pfarrherr die Kinder ordentlich notieren
und bey jeglicher Versamblung selbige ver-
lesen solle, wirst den Pfarrherrn die ober-
keitliche Hand bieten und die fehlbaren in
gebührende Straf ziechen.

(Aktum, d. 16. Jenner 1675.)
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